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Nachruf
Wir trauern um unseren am 21.08.2023 verstorbenen ehemaligen Mitarbeiter

Otto Moritz
Herr Moritz war von September 1970 bis zu seinem Ruhestand im Januar 2012 als Maschinist

sowie Lkw- und Unimog-Fahrer im Kreisbauhof des Landkreises Lichtenfels tätig. Wir haben ihn
als fleißigen und zuverlässigen Mitarbeiter kennen und schätzen gelernt. Unser besonderes Mit-

gefühl gilt seinen Angehörigen.

Wir werden sein Andenken bewahren und ihn stets in bester Erinnerung behalten.

Lichtenfels, 11. September 2023

Ayleen Brieden
Stellv. Personalratsvorsitzende

Christian Meißner
Landrat

Herr Ehrenkreisbrandinspektor

Hans Horn
ist am 7. September 2023 im Alter von 97 Jahren verstorben.

Herr Hans Horn wurde im Jahre 1961 zum Kreisbrandmeister beim damaligen
Landkreis Staffelstein bestellt, bevor er mit der Landkreisgebietsreform

zum 1. Juli 1972 dann als Kreisbrandinspektor für den Landkreis Lichtenfels
tätig wurde. Er übte dieses verantwortungsvolle Amt bis zu seinem

altersbedingten Ausscheiden im Jahre 1986 aus.

Während seiner 25-jährigen Tätigkeit in der Kreisbrandinspektion hat sich
Hans Horn mit seinem umfangreichen Fachwissen und großem persönlichen

Einsatz um die Entwicklung des Feuerwehrwesens maßgeblich verdient gemacht
und war stets Vorbild für alle Feuerwehrdienstleistenden.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
Unser besonderes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Christian Meißner
Landrat des Landkreises Lichtenfels
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Allgemeinverfügung des Landratsamtes Lichtenfels zur
Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen in einem
festgelegten Gebiet zu präventiven Zwecken nach der
Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen („Tier-
gesundheitsrecht“) i .V.m. der Verordnung zum Schutz
gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) dem
Tiergesundheitsgesetz und dem Gesetz über das Lan-
desstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Ge-
biet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Landess-
traf- und Verordnungsgesetz) im Landkreis Lichtenfels

Aufgrund des Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m.
Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 6 Abs.
2 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Ge-
flügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 70 Abs.
1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO
(EU) 2016/429 i.V.m. § 4 der Viehverkehrsverordnung (Vieh-
VerkV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März
2020 (BGBl. I S. 1170) i.V.m. § 7 Abs. 6 der Geflügelpest-
Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), Art. 70 Abs. 1 Buchst. b)
i .V.m. Abs. 2 i .V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU)
2016/429 i .V.m Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes
über das Landesstrafrecht und das Verordnungs-recht auf
dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Lan-
desstraf- und Verordnungsgesetz – LStVG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1982 (BayRS II S.
241) BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), das zuletzt durch § 2 des
Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert wor-
den ist, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. 55
Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 14a der Ver-
ordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), sowie Artikel 2 Absatz 1 Nr.
3 und Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheitlichen Ver-
braucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) vom 24.
Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zu-
letzt durch Art. 32a Abs. 1 des Gesetzes vom 10. Mai 2022
(GVBl. S. 182) geändert worden ist, ergeht für das Gebiet
des Landkreises Lichtenfels folgende:

Allgemeinverfügung:

1. Die Ziffer 2 der Allgemeinverfügung vom 22.11.2022
wird ergänzt und in folgender Fassung verfügt:
„Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstal-
tungen ähnlicher Art, bei denen Geflügel im Sinne des
Artikel 4 Nr. 9 VO (EU) 2016/429 und/oder in Gefan-
genschaft gehaltene Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr.
10 VO (EU) 2016/429, ausgenommen Tauben, ver-
kauft, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, sind
im Landkreis Lichtenfels verboten. Ausnahmen von
diesem Verbot können im Einzelfall durch das Landrat-
samt Lichtenfels unter Berücksichtigung des aktuellen
Infektionsgeschehens unter Auflagen erteilt werden,
soweit andere gesetzliche Regelungen nicht entgegen-
stehen.“

2. Die sofortige Vollziehung der in Nummer 1 des Tenors
getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Satz
1 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeord-
net.

3. Kosten werden nicht erhoben.

4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung als bekannt gegeben.

Hinweise:
1. Auf die Vorgaben gem. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) VO

(EU) 2016/429 i.V.m. § 3 Geflügelpest-Verordnung
und Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 VO (EU)
2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der hinsichtlich der
allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung und Trän-
kung sowie zur Früherkennung bei gehäuften Verlus-
ten wird hingewiesen.

2. Nach Art. 84 VO (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 Abs. 1 der
ViehVerkV sind Halter von Hühner, Enten, Gänsen, Fa-
sanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, Wach-
teln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der zuständigen
Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines
Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jah-
resdurchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer
Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf die je-
weilige Tierart mitzuteilen.

3. Ordnungswidrig i .S.d. des § 64 der Geflügelpest-Ver-
ordnung, § 46 ViehVerkV und
§ 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwi-
derhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

4. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen
zur Früherkennung im Sinne des Art. 10 Abs. 1 Buchst.
a) i .V.m. Abs. 5 VO (EU) 2016/429 i .V.m § 4 Abs. 1
Nr. 1 der Geflügelpest-Verordnung an den Landesun-
tersuchungseinrichtungen sind kostenfrei.

5. Kraft Gesetzes hat derjenige, der das Geflügel abgibt,
die Bescheinigung über das Ergebnis der Labor- bzw.
klinischen Untersuchung mitzuführen. Die Bescheini-
gung ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vor-
zulegen. Die Bescheinigung ist mindestens ein Jahr
aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf des
letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Be-
scheinigung ausgestellt worden ist (§ 14a Abs. 1 S. 3-
6 Geflügelpest-Verordnung).

6.  Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayerisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der verfügende
Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu ma-
chen. Die Allgemeinverfügung mit ihrer Begründung
kann während der üblichen Dienstzeiten im Amtsge-
bäude des Landratsamtes Lichtenfels, Zimmer Nr. 204,
Gabelsbergerstraße 24, 96215 Lichtenfels, eingesehen
werden.
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R e c h t s b e h e l f s b e l e h r u n g :

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben werden
bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht
Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth,

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer
für den Schriftformersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bay-
ern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen
und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben, die angefochtene Allgemeinverfügung soll in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen
sollen bei schriftlicher Einreichung oder Einreichung zur Nie-
derschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt
werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen. Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetprä-
senz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit
(www.vgh.bayern.de).

- Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Perso-
nenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig.

Lichtenfels, 20.09.2023

Meißner
Landrat

Landratsamt Lichtenfels
Christian Meißner

Landrat
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